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Vorwort

Die nunmehr vierte Auflage dieses Werkes zeigt, wie wichtig das 
Thema Betäubungsmittel im Straßenverkehr trotz allen techni-
schen Fortschritts immer noch ist.

Die fortschreitende Digitalisierung, die wir ständig im Straßenver-
kehr bemerken und zukünftig noch intensiver bemerken werden, 
und die Automatisierung werden die Verkehrssicherheit grund-
sätzlich begünstigen. Der Mensch als Zentrum des Verkehrsge-
schehens wird bleiben.

Letztendlich ist das wichtigste Element zur Verhinderung von 
Verkehrsgefahren weiterhin der voll handlungsfähige Verkehrs-
teilnehmer.

Auch die neueren, teilweise bereits umgesetzten und praktizier-
ten Ansätze der Medizin werden in den Verkehrsbereich hinein-
reichen. Die Anzahl von Patienten, die Betäubungsmittel zur 
Schmerz- oder Suchtbehandlung auf ärztliche Verschreibung er-
halten, wird sich sicherlich erhöhen. Das führt folglich zu einer 
vermehrten Anzahl von Verkehrsteilnehmern, insbesondere Kraft-
fahrzeugführern, die medizinisch indiziert mit Betäubungsmit-
teln im Körper auf den Straßen unterwegs sind; neben denen 
unter teils psychoaktivem Medikamenteneinfluss. Je nach Fest-
stellsituation wird jeder Fall rechtlich individuell mit allen prak-
tischen Problemstellungen zu prüfen sein.

Das Wissen über alkoholbedingte Fahrunsicherheit wird nicht nä-
her erläutert.

Verkehrspräventive Arbeit und Fahrschulen

Bekanntermaßen löst repressives Tätigwerden nicht alle Proble-
me, auch nicht im Verkehrsbereich.

Neben diversen notwendigen Kampagnen, beispielsweise des 
Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e. V., ist es 
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sinnvoll, dort anzusetzen, wo der Startpunkt der motorisierten 
Fahrkarriere aller liegt: bei den Fahrschulen.

Zu den theoretischen Inhalten der Fahrausbildung gehört folge-
richtig die Lektion über die persönlichen Voraussetzungen und 
den Risikofaktor Mensch, die insbesondere Kenntnisse zu Ein-
schränkungen durch Alkohol und andere Drogen vermittelt.

Darüber hinaus vielversprechend ist das „Peer“-Projekt, das auf 
Information von Fahrschülern über Risiken von Alkohol- und 
Drogenkonsum durch junge Führerscheinneulinge abzielt und bei 
Beteiligten gut ankommt. Es wurde ab 2000 entwickelt und von 
2003 bis 2005 in acht Bundesländern, schließlich bis 2008 als EU-
Modellprojekt in einigen EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Aktu-
ell läuft es in neun Bundesländern in vielen Fahrschulen. (www.
peer-projekt.de)

Gewidmet der MQ 2021: Claudia Stickelbrock, Guido Bloch, Ste-
fan Boese, Andreas Koptik, Stefan Kryschik, Heiner Mies, Michael 
Schüttler, Bernd Schumann.

November 2021 Carsten Winterberg

http://www.peer-projekt.de
http://www.peer-projekt.de
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